
Gründerrechte

kehrstypischen Anstalt. Diese vermittle dem Gründerrechtsinhaber, mit dem Recht der Bestellung der

Begünstigten, wirtschaftliche Qualität. Marok” geht bei einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise vom

vermögenswerten Charakter der Gründerrechte aus, wobei sie jedoch auch hervorhebt, dass bei An-

stalten, welche an den Verein angenähert werden und rein ideelle Ziele verfolgen, die Gründerrechte

tatsächlich rein organschaftlicher Natur sind, dies Jedoch in der Praxis bedeutungslos sei. Auch aus der

Tatsache, dass Gründerrechte abgetreten werden können, schliesst Marok” auf einen vermögenswer-

ten Inhalt der Gründerrechte, da rein organschaftliche Rechte als „wirtschaftliches Nichts“ nicht mit-

tels Zession übertragen werden können.“ Des Weiteren ist auch die Übertragung im Wege des Erb-

gangs nur vorstellbar, wenn mit den Gründerrechten Vermögenswerte verbunden sind, da lediglich

wirtschaftliche Werte vererbt werden können.“

Betreffend die Vererbbarkeit der Gründerrechte geht Zindel? davon aus, dass dies auch bei Vernei-

nung der vermögensrechtlichen Natur möglich sei. Er führt in diesem Zusammenhang aus, dass den

Erben im Todesfall des Gründers die Gründerrechte zukommen, welche jedoch nicht die Begünstig-

tenrechte, bzw. das Begünstigtenbestellungsrecht enthalten. Dies jedoch ohne nähere Begründung.

Tammbetont, dass zwischen Gründerrechten und Begünstigtenrechten differenziert? werden müsse.

Diese Differenzierung ergebe sich insb. aus dem Umkehrschluss der Begünstigungsvermutung des Art.

545 Abs 1'^, welcher eindeutig auf eine Trennung zwischen der Position des Gründerrechtsinhabers

und der Position der Begünstigten hinweise.Die Rechte und Pflichten des Gründerrechtsinhabers

sowie der Begünstigten ergeben sich vorrangig aus den Statuten und Beistatuten, wobei die Gründer-

rechte gem. Tamm insb. Verwaltungsrechte, Statutenidnderungskompetenz und Begiinstigtenbestel-

lungskompetenz beinhalten. Des Weiteren weist Tamrm^darauf hin, dass die Inhaberschaft der Grün-

derrechte in Art. 543 PGR an die Stellung des obersten Organs geknüpft ist, wührend die vermógens-

werten Rechte den Begünstigten zukommen. Diese wurden in Art. 545 PGRklar von den organschaft-

lichen Rechten des Gründerrechtsinhabers getrennt. Tammlehnt insb. die Schlussfolgerung ab, dass

 

? Vgl. Marok, Anstalt I 14f.

$9 Vgl. Marok, Anstalt I 19ff.

8! Niheres zur Übertragung der Gründerrechte mittels Zession unter 4.3.4.4.

$ Vgl. Marok, Anstalt I 20.

$ Vgl. Zindel, Problemanalyse im Zusammenhang mit der Benachteiligung von Erbinteressen durch Gründung

eines liechtensteinischen Vermôgensträgers (1982) 114.

Tamm, Die liechtensteinische privatrechtliche Anstalt im Todesfall des Griinders unter besonderer Beriicksich-

tigung der deutsch-liechtensteinischen Rechtsbeziehungen (2003) 134 ff.

% In weiterer Folge spricht die Autorin von einer Spaltung der organisatorischen Macht und des wirtschaftlichen

Vorteils innerhalb der Anstalt; Tamm, Anstalt 142.

$6 Vel. Tamm, Anstalt 114.

$9" Vgl. Tamm, Anstalt 134ff.

$9 Vgl. Tamm, Anstalt 134 ff.
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